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1 Gegenstand des Vertrages 
1.1 Dieser Rahmenvertrag regelt die Belieferung des Kunden mit 
Erdgas für Heiz- oder gewerbliche Zwecke an der im Vertragsan-
gebot genannten Verbrauchsstelle. Dieser Rahmenvertrag setzt 
voraus, dass das Erdgas während der Vertragsdauer im Wesentli-
chen für Heiz- oder gewerbliche Zwecke genutzt und mit der hierfür 
üblichen Benutzungsdauer abgenommen wird. Dieser Vertrag gilt 
nur für Anlagen, für die der zuständige Netzbetreiber keine ver-
pflichtende Leistungsmessung vorgesehen hat. Der Preis des Tra-
deRegio Erdgas plus gilt nicht für die Verwendung des Erdgases 
als Zusatzenergie für den unterbrechbaren Betrieb anderer Ener-
gieverbrauchseinrichtungen und als Antriebsenergie von Fahrzeu-
gen.  
1.2 Dieser Rahmenvertrag ist ein kombinierter Vertrag im Sinne 
des § 9 Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und beinhaltet 
den Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellen-
betreiber. 

2 Vertragsabschluss, Vertragsbeginn und elektronische 
Kommunikation  
2.1 Der Vertrag kommt durch ein Vertragsangebot des Kunden 
und eine Vertragsbestätigung/Änderungsmitteilung des Lieferan-
ten in Textform zustande (Vertragsabschluss). Die Vertragsbestä-
tigung/Änderungsmitteilung geht dem Kunden innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang des Vertragsangebots beim Lieferanten zu. 
Über das Datum des Vertragsabschlusses und über die Aufnahme 
der Belieferung zu diesen Regelungen durch den Lieferanten (Ver-
tragsbeginn) wird der Kunde mit der Vertragsbestätigung/Ände-
rungsmitteilung informiert.  
2.2 Der Vertragsabschluss und die Aufnahme der Belieferung 
(Vertragsbeginn) können zeitlich erheblich voneinander abwei-
chen, da der Vertragsbeginn davon abhängig ist, dass alle für die 
Belieferung notwendigen Maßnahmen (z. B. Kündigung und Been-
digung des bisherigen Liefervertrages, technische Voraussetzun-
gen) erfolgt sind. 

2.3 Entscheidet sich der Kunde für eine elektronische Kommuni-
kation mit dem Lieferanten, so ist der Kunde verpflichtet, ab dem 
Zeitpunkt dieser Entscheidung ununterbrochen während der Ver-
tragsdauer bis zum Zeitpunkt der Schlussrechnung des Lieferan-
ten eine gültige und funktionsfähige E-Mail-Adresse zur Verfügung 
zu stellen, durch die gewährleistet ist, dass dem Kunden eine vom 
Lieferanten abgegebene Erklärung zugehen kann (insbesondere 
bei der Verwendung von Schutzprogrammen wie Spamfiltern, Fire-
walls, etc.). Der Kunde wird den Lieferanten unverzüglich über eine 
Änderung oder den Wegfall der von ihm benannten E-Mail-Ad-
resse informieren. Hat sich der Kunde für eine elektronische Kom-
munikation entschieden, so erklärt er sich damit einverstanden, 
über die genannte E-Mail-Adresse vom Lieferanten rechtserhebli-
che Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder 
Beendigung des Lieferverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den 
Vertrags- oder Lieferbeginn, etc.) zu erhalten. 

3 Rahmenvertrag und Abschluss von Optionen 
3.1 Dieser Rahmenvertrag gibt dem Kunden die Möglichkeit, er-
gänzende Optionen aus dem Produktprogramm des Lieferanten 
abzuschließen.  
3.2 Der Rahmenvertrag bildet die zwingende Voraussetzung für 
den Abschluss von Optionen. Optionen werden separat abge-
schlossen und beinhalten jeweils gesonderte Regelungen insbe-
sondere hinsichtlich Laufzeit und Kündigung der jeweiligen Option. 

4 Vertragsbestandteile 
4.1 Soweit in den vorliegenden Regelungen keine abweichenden 
Vereinbarungen getroffen sind, gelten die Vorschriften der Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Nie-
derdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) so-
wie die Ergänzenden Bedingungen des Lieferanten zur GasGVV 
in ihren jeweils gültigen Fassungen. 
4.2 Soweit sich die vorliegenden Regelungen zum Rahmenver-
trag TradeRegio Erdgas plus, der GasGVV und/oder der Ergän-
zenden Bedingungen des Lieferanten zur GasGVV im Einzelfall 
widersprechen sollten, gilt folgende Rangfolge: 1. Regelungen 
zum Rahmenvertrag TradeRegio Erdgas plus, 2. GasGVV sowie 
die Ergänzenden Bedingungen des Lieferanten zur GasGVV.  
4.3 Soweit zu diesem Rahmenvertrag Optionen abgeschlossen 
werden, haben die Regelungen der Optionen im Falle widerspre-

chender Regelungen Vorrang vor den Regelungen dieses Rah-
menvertrags. Die Regelungen der Optionen sind untereinander 
gleichrangig. 
4.4 Die zurzeit gültige Fassung der GasGVV und der Ergänzen-
den Bedingungen des Lieferanten zur GasGVV sind als Anlage 
beigefügt. 

5 Änderung der Vertragsbestandteile 
5.1 Die Regelungen des Rahmenvertrages und aller abgeschlos-
senen Optionen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rah-
menbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (z. B. 
EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, Entscheidungen der Bundes-
netzagentur). Sollten sich diese Rahmenbedingungen und/oder die 
einschlägige Rechtsprechung ändern, ist der Lieferant berechtigt 
und verpflichtet, den Rahmenvertrag und die Optionen – mit Aus-
nahme der Preise (Preisänderungen regeln sich nach Ziffer 7) –
insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederher-
stellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleis-
tung und/oder die Ausfüllung entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses er-
forderlich machen.  
5.2 Anpassungen des Rahmenvertrages und/oder aller abge-
schlossenen Optionen nach vorstehender Ziffer 5.1 werden jeweils 
zum Monatsbeginn wirksam und dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform vom Lieferan-
ten mitgeteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, der Änderung in Textform zu wi-
dersprechen oder den jeweils geänderten Vertrag (Rahmenvertrag 
oder Option) fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der An-
passung in Textform zu kündigen. Macht der Kunde von diesen 
Rechten keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Hie-
rauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.  
5.3 Sollten sich die GasGVV und/oder die Ergänzenden Bedin-
gungen des Lieferanten zur GasGVV gegenüber der bei Vertrags-
abschluss geltenden Fassung ändern, händigt der Lieferant dem 
Kunden die veränderten Regelwerke aus. 

6 Entgeltbestandteile 
6.1 Das Nettoentgelt für die Erdgaslieferung setzt sich zusammen 
aus jährlichen Grundpreisen (GP), die verbrauchsunabhängig sind 
und zeitanteilig abgerechnet werden, und Arbeitspreisen (AP) auf 
Basis der gelieferten Arbeit in Kilowattstunden (kWh). Die Brutto-
preise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer in der jeweils gesetz-
lichen Höhe. 
6.2 Für die Umrechnung der von der Messeinrichtung erfassten 
Kubikmeter (m3) in die für die Abrechnung relevanten Kilowattstun-
den (kWh) werden vom jeweiligen örtlichen Verteilnetzbetreiber 
basierend auf den Betriebsbedingungen entsprechende Umrech-
nungsfaktoren gebildet. Der für den Kunden relevante Umrech-
nungsfaktor ist in der Jahresabrechnung und auf der Internetseite 
des jeweiligen Netzbetreibers zu finden. Der zuständige Netzbe-
treiber ist in der Vertragsbestätigung und auf der Internetseite des 
Lieferanten aufgeführt. 

7 Preisänderungen 
7.1 In den Erdgaspreisen nach Ziffer 6.1 sind die folgenden Kos-
ten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die an den 
Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die an den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber zu entrichtenden Entgelte (falls diese 
Entgelte dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung 
gestellt werden), die Kosten der Abrechnung, sowie Steuern (z. B. 
Erdgassteuer), Abgaben (z. B. Konzessionsabgabe) und sonstige 
hoheitliche Belastungen (z. B. CO2-Kosten aufgrund des Brenn-
stoffemissionshandelsgesetzes). Eine Auflistung der einzelnen 
Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen ist im 
Vertragsangebot unter der Preisübersicht zu finden und in den ak-
tuellen Preisblättern auf der Internetseite des Lieferanten. 
7.2 Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege der 
einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens 
nach § 315 BGB. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch 
den Lieferanten sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu be-
rücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 7.1 maßgeb-
lich sind. Der Lieferant ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei 
Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. 
Bei der Preisermittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteige-
rungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu be-
rücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen.  
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7.3 Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Über-
prüfung der Kostenentwicklung vor. Der Lieferant hat den Umfang 
und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass 
Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maß-
stäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbeson-
dere darf der Lieferant Kostensenkungen nicht später weitergeben 
als Kostensteigerungen. 
7.4 Änderungen der Preise werden erst nach öffentlicher Be-
kanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beab-
sichtigten Änderung erfolgen muss. Der Lieferant wird zu den 
beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung oder auf Kundenwunsch gemäß Zif-
fer 2.3 eine elektronische Mitteilung (z. B. per E-Mail) an den 
Kunden senden und die Änderung auf der Internetseite veröffentli-
chen.  
7.5 Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. Hierauf wird 
der Lieferant den Kunden in der Mitteilung über die bevorstehende 
Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Text-
form. Der Lieferant hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang 
in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung 
nach Ziffer 9 bleibt unberührt.  
7.6 Abweichend von vorstehenden Ziffern 7.2 bis 7.5 werden Än-
derungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne An-
kündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an 
den Kunden weitergegeben.  

8 Neueinführung von Steuern, Abgaben und sonstigen ho-
heitlichen Belastungen 
Werden die Übertragung, die Verteilung oder der Handel von Erd-
gas erstmals nach Vertragsabschluss mit weiteren Steuern, Abga-
ben oder sonstigen hoheitlichen Belastungen (nachfolgend: „neue 
hoheitliche Belastungen“) belegt, so ist der Lieferant berechtigt, 
diese als zusätzliche Bestandteile des Nettoentgelts (Ziffer 6.1) in 
voller Höhe an den Kunden weiterzureichen. Die erstmalige Ände-
rung der Preise auf Grundlage dieser Ziffer richtet sich nach den 
Vorgaben der Ziffern 7.4 bis 7.6. Die spätere Änderung des Netto-
entgelts unter Berücksichtigung dieser neuen hoheitlichen Belas-
tungen richtet sich nach den Ziffern 7.1 bis 7.6. Die Regelung in 
den vorgenannten Sätzen gilt nicht, soweit eine gesetzliche Rege-
lung der Weitergabe der neuen hoheitlichen Belastungen an den 
Kunden entgegensteht oder der Lieferant durch die neuen hoheit-
lichen Belastungen weder unmittelbar noch mittelbar betroffen ist. 

9 Laufzeit und Kündigung 
9.1 Der Rahmenvertrag hat eine verbindliche Mindestlaufzeit von 
zwei Monaten ab Vertragsabschluss und kann erstmals von beiden 
Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 
Kalendermonats, in dem die Mindestlaufzeit endet, in Textform ge-
kündigt werden. 
9.2 Andernfalls verlängert sich dieser Rahmenvertrag unbefristet 
und kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt 
werden. Im Falle des Umzuges, der Geschäftsaufgabe oder der 
Grundstücksveräußerung des Kunden haben beide Vertrags-
partner das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen in 
Textform zu kündigen. 
9.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB 
bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

9.4 Wird die Kündigung des Rahmenvertrages wirksam, führt dies 
automatisch auch zur zeitgleichen Beendigung aller zu diesem 
Rahmenvertrag abgeschlossenen Optionen, ohne dass es einer 
separaten Kündigung der Optionen bedarf.  
9.5 Sofern der Kunde eine bzw. mehrere Optionen mit Mindest-
laufzeiten abgeschlossen hat, so wird die Kündigung des Rahmen-
vertrages erst dann wirksam, wenn sämtliche Mindestlaufzeiten 
der abgeschlossenen Optionen abgelaufen sind. Die vorstehende 
Regelung gilt nicht, wenn der Kunde von seinen eingeräumten 
Kündigungsrechten nach Ziffer 5.2 (Änderung der Vertragsbe-
standteile), 7.5 (Preisänderungen), 9.2 (Umzug) bzw. 9.3 (Kündi-
gung aus wichtigem Grund) Gebrauch macht. 
9.6 Die Kündigung einer oder mehrerer Optionen hat nicht die 
Kündigung des Rahmenvertrages zur Folge. Im Falle der Kündi-
gung einer oder mehrerer Optionen entfallen diese ersatzlos. 
9.7 Ein Lieferantenwechsel nach Beendigung des Vertrages wird 
unentgeltlich und zügig gewährt. 

10 Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung 
10.1 Der Abrechnungszeitraum wird vom Lieferanten festgelegt 
und beträgt in der Regel ein Jahr. Während des Abrechnungszeit-
raumes werden vom Kunden, außer bei monatlicher Rechnungs-
stellung, monatliche – in der Regel gleichbleibende – 
Abschlagszahlungen nach Mitteilung des Lieferanten geleistet. 
Diese werden entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerech-
neten Zeitraum ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittli-
chen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sich sein Verbrauch erheblich geändert hat, so wird dies 
auf Wunsch des Kunden angemessen berücksichtigt.  
10.2 Wünscht der Kunde gemäß § 40 Abs. 3 EnWG eine unterjäh-
rige Rechnungsstellung, muss der Kunde die entsprechende Op-
tion aus dem Produktprogramm des Lieferanten abschließen.  
10.3 Die Fälligkeitsdaten der Abschlags- bzw. Rechnungsbeträge 
werden dem Kunden mit der Vertragsbestätigung/Änderungsmit-
teilung und auf der Jahresabrechnung mitgeteilt. 
10.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerech-
net werden. 
10.5 Mögliche Zahlungsweisen sind SEPA-Lastschriftverfahren 
und Überweisung. 

11 Haftung 
Für Schäden, die dem Kunden durch eine Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung entstehen, gelten 
die Regelungen des § 6 Gasgrundversorgungsverordnung (Gas-
GVV), soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, entsprechend. Der 
Lieferant ist in diesem Fall von der Leistungspflicht befreit. Ansprü-
che wegen Versorgungsstörungen können von dem Kunden gegen 
den Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlos-
sen ist, geltend gemacht werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Un-
terbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Lieferanten 
nach § 19 GasGVV beruht. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Kun-
den auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind o-
der von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

 


